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Verwaltungssitz 
 
 
 
Außenstelle 
Hamersleben 

 

Marktstraße 7 
39397 Gröningen 
Telefon: +49 39403 158 0 
 
Columbusstraße 26 
39393 Am Großen Bruch 
Telefon: +49 39403 158 850 

 

Telefax: +49 39403 158 299 
E-Mail:   post@westlicheboerde.de 
 
Deutsche Kreditbank 
IBAN: DE12 1203 0000 0000 7304 24 

BIC:    BYLADEM1001 

Montag: 9:00-11:30 Uhr 
Dienstag: 13:30-17:30 Uhr 
Donnerstag: 9:00-12:00 Uhr   
 
Montag: 13:00-15:30 Uhr 
Dienstag: 9:00-12:00 Uhr 
Donnerstag: 13:30-17:30 Uhr   

 

An: 
Verbandsgemeinde Westliche Börde 
Marktstr. 7 
39397 Gröningen 
 
 
Antragsformular 
 
Antrag auf Abweichung vom festgelegten Schuleinzugsbereich 
gemäß § 41 Abs. 1 Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) 
 
 
1. Angaben zum Kind 
 
 

Vor- und Nachname des Kindes 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Schule nach Schuleinzugsbereich 
 

 

Zielschule 
 

 

 
 
2. Angaben zu den Sorgeberechtigten 
 

 
 

Sorgeberechtigter 1 Sorgeberchtigter 2 

Vor- und Nachname 
 

  

Anschrift 
 
 

  

Telefonnummer 
 

  

E-Mail-Adresse 
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3. Begründung des Antrags 
 
Bitte erläutern Sie die Gründe für den beantragten Schulwechsel ausführlich. 
Kreuzen Sie Zutreffendes an und ergänzen Sie ggf. Erläuterungen. 

☐ Medizinische Gründe (bitte Attest beifügen) 

☐ Psychosoziale Gründe (z. B. Mobbing, besondere Belastung – bitte Nachweise 

beifügen) 

☐ Betreuungssituation / familiäre Gründe 

☐ Geschwister besuchen bereits die beantragte Schule 

☐ Schulkonzept / besondere Leistungen / Förderung 

☐ Sonstige Gründe: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Freitext Begründung: 
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4. Anlagen (bitte beifügen) 

☐ Ärztliche Atteste / Bescheinigungen  

☐ Sonstige Nachweise 

 

5. Erklärung der Sorgeberechtigten 

Ich / Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben vollständig und 
wahrheitsgemäß gemacht wurden. Mir / Uns ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch 
auf Abweichung vom Schuleinzugsbereich besteht und die Entscheidung im Rahmen 
einer Einzelfallprüfung durch den Schulträger erfolgt. 

 

 

Ort, Datum: 

 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r 1: ___________________________ 

 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r 2: ___________________________ 

 

 

Hinweis der Verwaltung: 

Der Antrag ist jeweils bis spätestens 31.03. für das kommende Schuljahr 
einzureichen, um eine rechtzeitige Bearbeitung zu gewährleisten. 

Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden. Die Entscheidung erfolgt 
durch schriftlichen Bescheid. 

Der Antrag auf einen Schulwechsel ist kostenpflichtig. Grundlage hierfür ist die 
Verwaltungskostensatzung der Verbandsgemeinde Westliche Börde in der jeweils 
gültigen Fassung. Mit der Erstellung des Bescheides ergeht ein gesonderter 
Kostenbescheid. 


